Satzung
des

Forderverein Gesamtschule Haan e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschaftsjahr

(1

2

Grindungsjahr des Vereins ist das Jahr 2017. Der Verein tragt den Namen
,Forderverein Gesamtschule Haan e.V." (im Folgenden: FGH) und soll als
solcher ins Vereinsregister eingetragen werden. Sitz des Vereins ist Haan.

Das Geschaftsjahr ist das Schuljahr und beginnt am 01. August.

8§ 2 Vereinszweck

(2)

3)

. Der FGH verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar- gemeinnitzige Zwecke

im Sinne des Abschnitts ,Steuerbegunstigte Zwecke® der Abgabenordnung.
Zweck der Korperschaft ist die Forderung von Jugendhilfe.

. Der FGH will die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus

verstarken und die Schule in der Offentlichkeit und bei
organisatorischen Aufgaben unterstitzen. Er fordert von Eltern,
Schulpflegschaft, Kollegium und Schulern der Schule ausgehende
Initiativen, die diesen Zielen dienen.

Der Vereinszweck wird insbesondere durch folgende Mallhahmen
verwirklicht:

. die Unterstutzung bedurftiger Schuler bei schulischen Veranstaltungen,

soweit dies mit 6ffentlichen Mitteln nicht moglich ist;

. die organisatorische und finanzielle Unterstutzung von kulturellen

Veranstaltungen, Schulwanderungen, Schulfesten, Einschulungs- und
Entlassfeiern und ahnlichen mit der Schule in Zusammenhang stehenden
Ereignissen;

. die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, soweit hierfur keine 6ffentlichen

Mittel zur Verfligung stehen;

die Unterstutzung/ Anschubfinanzierung von notwendigen
Instandhaltungsmafnahmen sowie der Ausstattung der Raumlichkeiten der
Schule, soweit hierflr keine 6ffentlichen Mittel zur Verfligung stehen.

Der Vereinszweck wird durch finanzielle Férderungen erflillt; der Abschluss
von Arbeitsvertragen zur Erfullung des Vereinszwecks ist ausgeschlossen.



§ 3 Gemeinniitzigkeit

(1) Der FGH verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke. Der
FGH ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

(2) Die Mittel des FGH durfen nur fur die satzungsgemaflen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des FGH.
Die Vereinsmitgliedschaft steht der Unterstlitzung bedurftiger Schiiler nach §
2 Abs. 2 Buchstabe a dieser Satzung nicht entgegen.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind,
oder durch unverhaltnismaRig hohe Vergltungen begunstigt werden. '

§ 4 Mitgliedschaft

Mitglied des FGH kénnen werden:

a. alle Eltern und Erziehungsberechtigten von Schulerinnen und Schulern
der Stadtischen Gesamtschule Haan;

b. alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule;

c. alle Schilerinnen und Schuler der Schule, wenn sie das 18. Lebensjahr
erreicht haben;

d. alle ehemaligen Schulerinnen und Schuler der Schule, wenn sie das 18.
Lebensjahr erreicht haben;

e. ferner alle natirlichen und juristischen Personen oder
Personenvereinigungen, die die Ziele des FGH anerkennen und fordern.

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erfolgt durch Antrag. Uber den Aufnahmeantrag
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch:

a. Tod;

b. Austritt;

c. Ausscheiden aus der Stadtischen Gesamtschule Haan bzw. bei
Ausscheiden des letzten, die Stadtische Gesamtschule Haan,
besuchenden Kindes. Eine FortfUhrung der Mitgliedschaft ist im Sinne
des § 4 Buchstabe e moglich und wird in diesem Falle vom Mitglied
ausdrucklich erklart;

d. Ausschluss wegen grober Verletzung des Vereinszwecks.



€)

4)

)

Die Austrittserklarung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt
ist unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von einem Monat nur zum Schluss
eines Geschaftsjahres zulassig.

Uber den Ausschluss eines Vereinsmitglieds entscheidet der Vorstand. Vor
der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied unter Setzung einer
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den schriftlich
mitgeteilten Ausschlussgrinden personlich vor dem Vorstand oder schriftlich
zu auldern. Der Beschluss Uber den Ausschluss ist zu begrinden und dem
betroffenen Mitglied mittels Einschreiben bekannt zu machen.

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied das Recht zur Berufung an

die nachste Mitgliederversammlung zu. Die Berufung ist schriftlich
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des
SchlieBungsbeschlusses beim Vorstand einzulegen. Die Mitgliedschaft

ist beendet, wenn die Berufungsfrist versaumt wird oder wenn die
Mitgliederversammlung den Ausschluss bestatigt. -

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erléschen alle Anspriiche aus dem
Mitgliedsverhaltnis. Eine Ruckgewahr von Beitragen, Sacheinlagen oder
Spenden ist ausgeschlossen.

§ 6 Arten von Mitgliedschaften

(1) Grundsatzlich erwerben alle Mitglieder (vgl. § 4 dieser Satzung) des FGH

2

eine Vollmitgliedschaft.

Erfullen die Mitglieder nicht mehr die Voraussetzungen von § 4 Buchstaben
a-d dieser Satzung, so kann auf Antrag ein Wechsel in die Stellung eines
fordernden Mitglieds erfolgen. Mitglieder i.S.d. § 4 Buchstabe e dieser
Satzung entscheiden bei der Antragstellung nach § 5 ‘Abs. 1 dieser Satzung,
ob sie Vollmitglied oder forderndes Mitglied des FGH werden.

§ 7 Beitrage

(1) Jedes Mitglied hat in Geld einen Mitgliedsbeitrag zu leisten.

(2) Die Hohe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

(3) Die Beitrage sind am 31. Oktober eines Jahres fallig.

§ 8 Organe

Organe des FGH sind:
a. der Vorstand;
b. die Mitgliederversammlung.



8§ 9 Vorstand

(1

2

)
“4)

)

(6)

(7)

Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern. Der Vorstand wahlt aus seiner Mitte
den 1.Vorsitzenden, seinen Stellvertreter sowie den Schatzmeister.

Die Vorstandsmitglieder missen Vereinsmitglieder sein. Maximal 2
Vorstandsmitglieder durfen durch den Schulpflegschaftsvorsitzenden, seinen
Stellvertreter, an der Schule tatige Lehrer und Schuler gestellt werden. Sie
kénnen in die Amter nach § 9 Abs. | S. 2 dieser Satzung nicht gewahlt
werden. Sie haben sich der Stimme zu enthalten, wenn Gber Antrage
abgestimmt wird, die ihren innerschulischen Aufgabenbereich betreffen.

Der Vorstand fuhrt die Vereinsgeschafte ehrenamtlich.

Zu den Aufgaben des Vorstands gehéren insbesondere:

die Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung;

die Wahrnehmung der Vereinszwecke;

die Durchfuihrung der Beschlisse der Mitgliederversammlung;
die Verwaltung der Geld- und Sachmittel.

£ o oo

Far die Beschlussfassung gilt § 28 Abs. 1i.V.m. § 32 BGB mit der Maligabe,
dass bei Stimmengleichheit die Stimme des 1.Vorsitzenden den Ausschlag
gibt.

Der Verein wird gerichtlich und auf3ergerichtlich vertreten durch den
1.Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied des Vorstands.

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren in geheimer Abstimmung gewahlt. Sie bleiben
solange im Amt, bis satzungsgemalfd ein neuer Vorstand bestellt ist.



§ 10 Mitgliederversammlung

(1
2

3)

“

)

(6)

(7

®)

©)

In jedem Geschaftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

Eine aulRerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden,
wenn dies das Interesse des Vereins erfordert, wenn ein Vorstandsmitglied
vorzeitig ausgeschieden ist oder wenn der 10. Teil der Mitglieder schriftlich
vom Vorstand unter Angabe von Zweck und Grund einer alsbaldigen
Mitgliederversammlung deren Einberufung verlangt hat.

Zustandig fur die Festlegung der vorlaufigen Tagesordnung und fir die
Einberufung der Mitgliederversammlung ist der Vorstand.

Zu den Mitgliederversammlungen ist mit einer Frist von zwei Wochen unter
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen.

Die Mitgliederversammlung ist zustandig fur:
a. Satzungsanderungen;

b. die Wahl des Vorstands und dessen Entlastung;

c. die Bestellung und Entlastung der Kassenprifer

d. die Beitragsfestsetzung;

e. die Aufnahme eines Mitglieds nach Berufung des abgelehnten
Aufnahmebewerbers;

f. die Ausschlielung eines Mitglieds nach fristgerechter Berufung des

betroffenen Mitglieds;
g. die Auflésung des Vereins.

Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Die Erteilung einer Stimmvollmacht
ist nur an ein Vereinsmitglied zulassig.

Es entscheidet die Mehrheit der gultig abgegebenen Stimmen.
Stimmenthaltungen und " ersichtlich ungliltige Stimmen werden nicht
mitgezahilt.

Zur Beschlussfassung tber die Anderung der Satzung ist eine Mehrheit
von zwei Dritteln, fur die Beschlussfassung tiber die Anderung des Zwecks
des Vereins und Uber dessen Auflosung eine Mehrheit von drei Vierteln
erforderlich.

Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen, die von einem Mitglied des Vorstands und vom
Protokollfihrer zu unterzeichnen ist.



§ 11 Auflésung des Vereins

(1) Die Auflésung des Vereins erfolgt durch Beschluss der
Mitgliederversammlung.

(2) Fur den Fall der Auflésung Gbernimmt der Vorstand die Liquidation.

(3) Das Restvermdgen ist innerhalb eines Jahres fir MalRnahmen im Sinne
des Vereinszwecks zu verwenden. Bei Auflosung oder Aufhebung der
Korperschaft oder Wegfall der steuerbegunstigten Zwecke fallt das
Vermogen der Korperschaft an den ,, Férderverein Jugendhaus e.V.“, der es
unmittelbar und ausschlief3lich fur gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche
Zwecke zu verwenden hat.

Haan, den 04. Oktober 2017



	§ 3 Gemeinnützigkeit

